
II -'1.rrfo der Beilagen zu deo Stenngraphischcn Prolokollen 

INITIATIVANTRAG 

der Abgeordneten Matzenauer, Mag. SchIffer 
und Kollegen 

No ..... :?~2 . ./ A 
Präs.: 2 4. JAH. 1990 

I .III,.IU.' •••• 1 11 ••••• ' •• eea.'II. 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert 
wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••••• mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
~ 

Artikel I 

Das SchulunterriC::htsgesetz. BGBl.Nr. 472/1.986. zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGB1.Nr.255/1989 wird wie folgt geändert: 

l.Die §§ 34 bis 4l lauten 

Reifeprüfung. Reife-und Befähigungsprüfung, Befähigungsprüfung und 
AbSChlußprüfung 

§ 34. (~) rteifeprüfungen. Reife-und Befähigungsprüfungen. 
8efähigunqsprüfungen und Abschlußprüfungen bestehen aus folgenden 
Prüfungsformen 

~. der Hauptprüfung oder 
2. der Vorprüfung und der Hauptprüfung. 

Der Bundesminister für Unterrich t. Kunst und Sport hat nach den 
Aufgaben und dem Lehrplan der betreffenden Schul arten durch 
Verordnung die Prüfungsform gemäß Z ~ oder Z 2 fest~uleqen. Sind 
Vorprüfungen ein Bestandteil der Reifeprüfung. Reife- und 
8efähigungsprüfung. der Befähigungsprüfung oder der 
Abschlu(3prüfung. so hat der Bundesminister für Unterricht. Kunst 
und Spor tUberdies zu bestimmen. ob die Vorprüfungen für den 
Prüfungskandidaten verpflichtend sind. In allen Fällen hat der 
Bunde5minister für Unterricht. ~::unst und Sport in den Prlifungs
vorscl,riften die Prüfungsgebiete so festzulegen. daß eine 
Gleichwertigkeit der PrUfunqsformen gewährleistet ist. 

(2) Vorprüfungen bestehen aus einer mündlichen. schriftlichen 
oder praktischen Prüfung oder aus einer Fachbereichsörbeit. 

(3) Die Hauptprüfung besteht aus 

1. einer Klausurprüfunq. die ~chriftliche. 9raphische oder 
praktische Arbeiten umfaßt und 

2. einer mündlichen Prüfung. 
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Prüfungskommission 

§ 35. (1) Vorsit:ender der Prüfungskommission i~t der nach 
der Geschäf tsver teilunq (jes Amtes des I_andesschulrates zuständice 
Landesschulinspektor. Wenn seine Inanspruchnahme durch den 
Prüiunqsvorsi tz ein mit seinen sonstigen D.ienstobliecenhei ten 
nicht vereinbares Rusmaß erreicht oder er aus sonstigen zwinqenden 
Gründen verhindert ist. hat der '_andesschlJlrat andere Fachleute 
der betreffenoen Schulart mit dem Vorsitz zu betrauen. Als 
Vorsi t;.:ende der PrUfunqskommissionen an den Zentrallehranstal ten 
hat der Bundesminister für Unterricht. ~:::unst und Sport Fachleute 
der bet.re1ifenden Schularten zu bestellen. Im i-alle der 
unvorhergesehenen Verhinderung des Vors i t::enden vertritt ihn der 
Schullei ter. Ein Wechsel des Vorsi t.:enden zwischen Vororüfung und 
Hauptprüfung ist. nur im Falle einer ~nderunq der 
Geschäftsverteilunq ,des Rmtes des Landesschulrates und bei 
dauernder Verhinderung des ursprünglich betrauten Vorsit.zenden 
zulässig. 

(2) Mitglieder der Prüfungskommission sind 

1. bei HauptprUfungen der Schulleiter, der Abteilunqsvor
stand. die Fachvorstände, der Werkstättenleiter (Bau
hofleiter>. der Klasssenvorstand sowie jene Lehrer.die 
einen Unt.errichtsgegenstand in der betreffenden Klasse 
zulet~t unterrichtet haben. der ~u einem PrUfungsqe-
biet des betreffenden Prüfungskandidat.en gehört <prü
fer> ; 

2. bei Vorprüfungen jene Lehrer. die einen ejn Prüfungs
gebiet des betreffenden Prüfungskandidaten bildenden 
Unterr ichtsgegenstand in der betreffenden r.::lasse zum 
Zeitpunkt der Vorprüfung unterricht.en (wenn der Un
terrichtsgegenstand vor der Vorprüfung abgeschlossen 
wurde. zuletzt unterrichtet haben) (Prüfer) sowie der 
Fachvorstand und der Werkstättenleiter (Hauhofleiter). 
sofern deren fachlicher Bereich dlJrch die Vorprüfunu 
berührt wird. 

Wenn ein Mitglied der Prüfungskommission verhindert ist. hat der 
Schulleiter einen Vertreter ~u bestellen. 

(3) Für einen Beschluß der Prüfungskommission ist dje Anwesen
heit des Vorsit~enden und von mindestens zwei Dritteln der 
Mjtqlieder sowie die unbedingte Mehrheit der von den Mitqliedern 
abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(4) Stimmenthaltungen sind unzulässig. Der Vorsit::ende ent
scheidet im Falle der Stimmengleichheit. sti~mt jedoch ~elbst 
nicht mit. 

i 
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Prüfungstermine und Zulassung zur Prüfung 

§ 36. (1.) Die 5chulbehör-de erster Instanz hat unter
~edachtnahme auf die lehrplanm~ßigen Erfordernisse für Reife
prüfungen, Relfe- und Befähigungsprüfungen . fUr Befähigungs- oder 
Rbschlußprüfungen den Haupt- und die Nebentermine fUr die 
I-lauptprüfung und. die allfälige Vorprüfung zu bestimmen. 

(2) Hauptprüfungen haben im Haupttermin innerhalb der letLten 
:.:el1n Wochen des Unterr ichtsjahres stattzuf inden. Im ersten 
Nebentermin haben die Hauptprüfungen innerhalb von sechs Wochen ab 
dem Beginn des nächsten Schuljahres. im zweiten Nebentermin 
innerhalb von sechs Wochen ab dem ersten Montc~g im Feber 
stattzufinden. Für~viersemestrige Kollegs. an denen wegen der 
Dauer der Ferialpraxis die Hauptferien verl~nqert werden. und fUr 
dreisemestrige Kollegs kann der Bundesminister für Unterricht. 
Kunst und Sport durch Verordnung festlegen, daß die HauptprUfunqen 
im Haupttermin innerhalb der erst.en zehn Wochen des nächs·t.en 
Semesters und in den beiden Nebenterminen jeweils 
innerhalb der ersten sechs Wochen des zweit- und 
drittfolgenden Semesters statt2ufinden haben. sofern dies ~us 
le~irplanmal3iqen Gründen erforder lieh ist. Zwischen dem Ende der 

'-
klausurprUfung und dem Anfanq der mündlichen Prüfung haben 
mindestens zwei Wochen zu liegen. 

(3) VorprUfungen haben im Haupttermtn im let2ten Semester der 
vorletzten oder in der letzten Sehulstufe stattzufinden. im ersten. 
Nebentermin im selben oder im darauffolgenden Semester. im zweiten 
Nebenterrnin im nächstfolgenden Semester. Der Bundesminister für 
Unterr icht. kunst und Sport hat durch Verordnung unter Bedacht.-
nahme auf die lehrplanmäßigen Erfordernisse in den 
Pdjfungsvorschr i ften (§ 37) der betreffenden Schularten die 
Haupt- und Nebentermine festzulegen. 

U+:> Zur Rble<.;unq der Haup tprUfung sind im Hauptt.ermin alle 
r'rüfungskandidaten berechtigt. die die letzte lehrplanmä(3ig 
vorgesehene Schulstufe der betreffenden Schulart erfolgreich abge
schlossen haben oder die in höchstens einem Pflichtgeqenstand mit 
"Nicht genügend 11 beur teil t worden sind. Im let2tgenannt.en Fall ha l 
der Prüfungskandidat im Rdhmen der Hauptprüfung eine JahresprUfunq 
abzulegen. 

(5) Zur Ablequng der Vorprüfung sind nach Maßgabe der 
,-'r·ijfunqsvorschri ften SchtHer des zwei ten Semesters der vor let .. d.en 
oder SchUler der letzten Schulstufe berechtigt. Der Bundesmi.nister 
für Unterr ich t, kunst und Sport kann d 1e Zulassunq ~ur VorprUfunq 
von der Zurücklegung von im Lehrplan au(3erhalb des schulischen 
Unterrichts vorgesehenen Pflichtpraktika oder Praktikd dbhängiq 
machen, sofern dies aus lehrplanmäßigen GrUnden zweckmäßig ist. Im 
;= alle des § l.1. Rbs. 10 hat d lese Vor aus se t.zunq du~3er :3et.r acht ...::u 
bleiben. 

(6) Besteht eine Reifeprüfung. eine Reife- und 
BefähigungsprUfung. eine Bef~higungs- oder nbschlußprUflJng aus 
einer Vorprüfung und einer H~upt.prüfun9. sc ist die erfolgreiche 
Rbleyung der VorprÜfung eine ..:::usätzliehe Voraussetzung fijr die 
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;jerecht.Lqunq .:ur· Hb lequnq der :~Iaupt.p rUt'unq. Wurde e lne Vor·lJ ri.ifun(j 
.i n Form ei.ner Fachbereichsarbei t mit "Nicht gendaem.l" beur·teil t . 
is·t Lur Gewährleistung der Gleichwertigkei t der iJrLifumlsformen 
(§ 34 Abs.~) eine entsprechende ~nderung der gewählten 
PrUfLJnqsform vorzusehen; in diesem F~1ll i5 t eier P rüfunqskand id cd l 
bei der HauptprUfung zum Haupttermin zur Rblequnq der 
I<lausurprUfung und jener münd lichen Te1lprüfunuen, d Le durch d 1e 
Rnderung der Prüfungsform ni.cht betroffen sind. und zum ersten 
~ebentermin zur Ableyunq hinsichtlich der Ubriqen mündlichen 
Teilprüfungen berechtigt; 

(7) Die Ablegung der Prüfung im ersten Nebentermin st~tt 
im :~aup ttermin ist vom Schul lei ter auf nnsuchen des 
Prüfungskandidaten aus wichtigen Gründen zu bewilligen. Zur 
Rbleyunq der Hauptp~üfunq i.m ersten Nebentermin sind ferner jene 
Prüfungskandidaten berechtigt. welche die Wiederholungsprüfunq 
erfolgreich abgelegt haben. 

Prüfungsgebiete. Aufgabensteilungen. Prüfungsvorgang 

§ 37.(1) Der Bundesminister fUr Unterricht, Kunst und Sport 
hat durch Verordnung nach den Rufgaben und dem Lehrplan der 
betreffenden Schulart die PrUfunqsqebiete zu bestimmen und die 
näheren Vorschr i ften über die Durchführung der P rüfunqen auf Grund 
der §§ 35 bis 41 LU erlassen (Prüfungsvorschrift.en.>. Ein 
Prüfungsgebi.et hat einen oder mehrere Unterr ichtsgegenstände zu 
umfassen. 

(2) Die Rufgabensteilungen der Hauptprüfung sind WLe folgt zu 
bestimmen : 

~. für die einzelnen Prüfungsteile der Klausurprüfung 
nach r:inholunq von Vor~:;chläqen der Pr·\jfer durch die 
Schulbehdrde erster Instanz; 

2. jeweils fUr das betreffende Prüfunqsqebiet der· 
mündlichen Prüfung vom Prüfer mit Zustimmung des 
Vorsitzenden der Prüfungskommission; der 
Bundesminister fUr Unterricht. Kunst und Sport kann 
unter Bedachtnahme ~uf die Anforderungen des 
Lehrplanes der betreffenden Schulart durch Verordnung 
bestimmen. daß für die mündliche Prüfung Themen für 
übersi.chtsfragen über die wesentlichen Bereiche des 
Lehrplanes des Pr·üfungsgebietes unter Bedicksicht.iqunq 
der Hildungs- und Lehraufqabe der Unterrichts
gegenstände rechtzeitig vor der Prüfung dem 
Prüfungskandiaten bekanntgegeben werden dürfen und der 
Prüfungskandidat einen Themenbereich 
aus dem Lehrstoff des Prüfungsgebietes für eine 
Spe2ialfraye zu wählen hat. 

(3) Die AufgabensteIlung einer Vorprüfung Ln der Form einer 
Fachbereichsarbeit hat einvernehmlich durch den (die) Luständiuen 
Prüfer und den Prüfungskandidaten zu erfolgen; sie bedarf der 
Zustimmung der Schulbehdrde erster Instanz. Die 
AUfgabensteilungen bei anderen Formen der Vorprüfung sind jeweils' 
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für das betreff ende P rUfunqsqeb iet vom P rUfer :.1 i t Zust immlmg des 
Vorsitzenden der Prüfungskommission zu bestimmen. 

(4) Die Prüfung ist so zu gestalten. daß der Prüfungskandidat 
bei der L~sung der Aufgaben seine Kenntnisse des PrUfungsgebietes. 
seine Einsicht in die Zusammenhänge zwischen verschiedenen 
Sachgebie"len sowie seine Eigenständigkei t i.m Denken und in der 
Rnwendung des Lehrstoffes nachweisen kann. 

(5) Beste~t eine Reifeprüfung. eine Reife- und Befähigungs
prüfung. eine Befähigungs-oder Abschlußprüfung aus einer 
verpf lichtenden Vorprüfung und einer Haupt.prüfung, so ist der 
Prüfungskandidat zur Ablequnq der I-taup tprLifung berechtic.:; t, sofern 
diese Vorprüfung nicht mit. "Nicht genügend" beurteilt worden ist. 
Im Falle der Beur teilung einer Vorprüfung in :-orrn einer 
Fachbereichsarbei t mit "Nicht genügend" ist. § 36 Rbs. 6 anzu
wenden. 

(6) Soweit Prüfunqsteile der Hauptprüfung in Form von 
schriftlichen Klausurprüfungen abzulegen sind. darf der PrUfunqs
kandidat die mündliche Prüfung auch dann ablegen. wenn für 
höchstens zwei PrUfunqsteile der KlalJsurprüfuny die Teil
beurteilung mit "Nicht genügend" festgesetzt wird (§ 38 Abs.2), Im 
Rahmen der mündlichen Prüfung hat der Prüfungskandidat in den Prü
fungsgebieten, für die hinsichtlich der Prüfungsteile der 
I<lausurprüfung die Teilbeur teilung mit "Nicht genügend" 
festgesetzt wurde. zusätzliche PrUfun~en abzulegen. wenn sie nicht 
ohnehin Prüfungsteile der mündlichen Prüfung sind. 

(7) Die KlausurprUfung sowie die Vorprüfungen. die in 
Klausurform abgehalten werden. sind unter entsprechender Aufsieh t 
und unter Ausschluß einer Beeinträchtigung der Selbständigkeit der 
leistungen des Prüfunqskandidaten durchzuführen. 

(8) Die mündliche Prüfung ist ~ffentlich und vor der 
Prüfungskommission abzuhallen, wobei der Vorsit2ende und alle Mit
glieder der Prüfungskommission anwesend zu sein haben. Dem 
Vorsi l..:::enden obliegt die Lei tung der PrUfunq; er hat Zuhörer von 
der weiteren Teilnahme auszuschließen. wenn durch diese eine 
Störung des PrUfungsablaufes eintritt. 

(9) Die Vorprüfung in Form einer Fachhereichsarbei t ist als 
Hausarbeit durchzuführen. während deren ~rslellunq der 
Prüfunqskandiat kontinuierl.ich vom PrUfer zu betreuen ist. Auf die 
Wahrung der Selbständigkeit der Leistungen des Prüfungskandidalen 
ist ~u achten. 

Beurteilung der Leistungen bei der Prüfung 

§ 38. (1) Die Leistungen des Prüfungskandidaten in den 
einzelnen Prüfungsteilen der Vorprüfung und den einzelnen 
Prüfungsteilen der l<lausurprUfung und der mündlichen Prüfung- im 
Rahmen der Hauptprüfung sind auf Grund eines Antrages des Prüfers 
von der jeweiligen Prüfungskommission (§ 35 Abs. 2) unter 
Anwendung des § 18 Abs. 2 bis 4 zu beurteilen CTeilbeurteilungen). 
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(2) Ruf Grund der qemäß Rbs. 1 fe$t~e5et~ten Teilbeurteilunuen 
hat sowohl die PrUf~ngskommission der V~rprUfung als auch die der 
Haupt.prüfung die Beur teilunq der I_eistungen i.n den ei n:..:::elnen 
F'rüfungsgebieten unter Anwendung des § J.8 Abs. 2 bis 4 
festzusetzen. wobei eine bessere Note als "Nicht qenUqend" duch 
bei einer auf "Nicht genügend" lautenden Teilbeurteiluno 
festzusetzen ist. wenn dies dem Gesamt.bild der Leistungen in de!'!! 
betreffenden Prüfungsgebiet entspricht. Werden Teilbeurteilungen 
der Vorprüfung und der Haupt.prUfunq in demselben PrüfunqsgebieL 
Festgesetz·t. hat die Prüfungskommission für die Hauptprüfung auf 
Grund dieser Teilbeurteilungen eine gemeinsame Beurteilung für das 
Prüfungsgebiet festzusetzen; hiebei hat eine mj t "Nicht genügend" 
beurteilte Fachbereichsarbeit außer Betracht LU bleiben. 

(3) Auf Grund der gemäß Abs. 2 festgesetzten Beurteilungen der 
Leistungen in den Prüfungsgebieten hat die Prüfungskommission für 
die Hauptprüfung sodann die Gesamtbeurteilung der Leistur'lgen des 
Prüfungskandidaten festzusetzen. 

(4) Die Gesamtbeurteilung der Reifeprüfung hat zu lauten : 

1. "mit ausgeLeichnetem Erfolg bestanden, wenn mindestens 
die Hälfte der Prüfungsgebiete mit "Sehr gut" und die 
übrigen Prüfungsgebiele mit "Gut" beurteilt werden; Beur
teilungen mit "Befriedigend" hindern diese Fests"lellung 
nicht. wenn dafür gleich viele Beurteilungen mit "Sehr 
gut" über die Hälfte der Prüfungsgebiete hinaus vor
liegen. 

2 . "mit gutem Erfolg bestanden", wenn keines der Prüfungs
gebiete schlechter als mit "Befriedigend" beurteilt wird 

und im übrigen mindestens gleich viele Prüfungsgebiete 
mit "Sehr gut" wie mit "Befriedigend" beurteil:t werden; 

3. "bestanden", wenn kein Prüfungsgebiet mj t "Nicht ge
nügend" beurteilt wird und die Voraussetzungen nach Z 1. 
und Z 2 nicht gegeben sind; 

4. "nicht bestanden", wenn die I_eistungen in einem oder in 
mehreren Prüfungsgebieten mi t "Nicht genügend" beurte-il t 
werden. 

Prüfungszeugnisse 

§ 39. (1) Die Gesamtbeurteilung der Leistungen des 
PrÜfungskandidaten ist bei der ReifeprUfung in einem ReifeprU
funljs,zeugnis. bei der Rei fe- und BeffihiqunqsprLifunq in einem 
Reife- und BefähigungsprüFungszeugnis , bei der Befähiqungsprüfunn 
in einem i3ef dh igungsprUfunqszeuqn is und bei dE'c>r Hbsch lUf:3pr·i.ifunq 1rl 
einem Abschlußzeugnis zu beurkunden. Die Leistungen des 
?rUfungskandidaten bei der Vorprlifunq sind in eine~l 
Vorprüfungs~eugnis zu beurkunden. 

(2) Das Zeugnis hat insbesondere ~u enthalten 
1. die Bezeichnung. Form bzw. Fachrichtung der Schulart und 

den Standort der Schule; 
2. die Personalien des Prüfungskandidaten; 
3. die Beurteilung der Leistungen in den einLelnen Prüfunas· 

gebieten. bei der Hauptprüfung auch die Gesamtbeurteilung 
der Leistungen gemäß § 38 Rbs. 2 bis 4; 

4. im Falle einer Schwerpunktsetzung einen Vermerk, in wel-· 
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chem PrUfungsgebiet (welchen PrUfunqsqebielen) die 
Schwerpunktsetzung erfolgt ist; 

7 

5. bei erfolgreicher Ablegung der PrUfunq die damit verbun
denen Berechtigungen bzw. alle für cl iese Berechtigungen 
maßgebenden Angaben; 

6. die Entscheidung über Termin und Zulässigkeit einer Wje
derholungsprüfunq. wenn die PrUfung nicht bestanden wird 
(§ 40); 

7. Ort und Datum der Ausstellung, Unterschrift des 
Vorsitienden der Prüfungskommission. des Schulleiters. 
des Rbteilungsvorstandes und des Klassenvorstandes (bei 

VorprUfungsLeugnissen nur die Unterschrift des Vor
sitzenden der Prüfungskommission) • Rundsiegel der Schule. 

(3) Insoweit es fUr ein2elne Schul arten zweckmäßig ist. kann 
das f~eifeprüfun.9szeugnis. das Reife- und Befähiqunqsprüfungszeug
nis. das Befähigungsprdfungszeugnis oder das' Abschlu(j
prüfungszeugnis mit dem 3ahreszeugnis der letzten Schulstufe 
verbunden werden. In diesem Fall hat das Zeugnis hinsichtlich der 
PrUfungsgebiete die Beurteilung gem~B § 38 Rbs. 2 . hinsichtlich 
der durch die PrUfungsgebiete nicht erfaBten 
Unterr.i.chtsgegenstände die Beurteilung gemäß § 20 zu enthal ten. 
Sofern der Prüfunqskandidat die ReifeprUfunq. die ~~eife-und 
:lef 2ihigur1C]SP rüfunq , die Bef ähi gunqsp rüfung oder die Rbschluß
p rUfung rllcht bestanden hat. ist die Verb indunq ries [' djf1..mqs.:euq
nisses mit dem Jahreszeugni.s unzulässig. 

(4) Die Gestallung der Zeugnisformulare ist durch Verordnunq 
des Bundesministers für Unterricht. Kunst und Sport nach den 
~rfordernissen der ein~elnen Schularten ~u bestimmen. 

Wiederholung der Prüfung 

§ 41:1. (1)) Wenn e Ul P rUfungskand Ldat die f (aupÜ1 ri.ifunq n ich l. 
hestanoen hat, ist er von der jewei ligen Prüfur1gskommission zu 
einem der folgenden drei PrCifungstermine zuzulassen. 

(2) Wenn die Jieurteilung in einem Prüfunqsqebiet der 
Hauptprüfunq duf "Nicht genügend" laute·t, ist der Pri.ifunqsk~'lndidat 
2ur Wiederholung der Prüfung aus diesem Prüfungsgebiet zum 
nächs Lfolqenden P rUfungs>termin ':UzuLlssen. Wenn d Leaeur t.ei lunq in 
s2imtlichen Prüfungsgebieten auf "Nicht genügend oe .laut.et, :i st der 
,:'rüfunqskandiddt Lur Wiederholung der ganLen Prüfunll 2um 
dr i ttfolgenden ., ermin zuzulassen. In den übr.i gen Fällen hat eHe 
LLJsL~nGiqe :'rüfunqskornmission Je nach dem r:rqebnis der PrUfunq 
1 estzuleqen, zu welchem Termin und in welchem Umf anq der 
?rlifunqs!<ancj idat die Prijfung 2U wiederholen hi'lt. . Der 
J>i' . .mdesmirü ster für Unterr i cht, Kunst und Sport hat durch 
Verordnunq nach den l='rforderni ssen der ein2elnen SchuL'lrten zu 
bestir.~~en, nach welchen R.i chtlj nien rj i e Prüfunqskommission bei 
d leser :::n Lscheidunq vor zugehen hat I wolle i duf d Le t)esonderen 
tlufgaben der ein::elnen Schulari.en und die l!edeut.ung (jer einzelnen 
Prlifungsgebie Le im Rahmen der Prüfung Bedacht 2LJ nehrr:(~n i~=.;t. 

(3) Wenn die Beurteilung der Vorprüfung in ei.nem oder in 
allen F'rUfungsgebieten auf "Nich t qenUyend" lautet, ist der 
PrUfungskandidat ~ur Wiederholung der Prüfung aus dem betreffenden 

329/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 11

www.parlament.gv.at



" '-' 

,-' rüt' unysgel) ie l "::Ui11 njchstf olqcnden ;, rii r= unq!::; t.er~lin 2u.:.ul.a:::;sen. Die 
r- rüfunq .i. st .i n der' 9 lej ehen Ar'l wi e die ursp rünqli.che F) rüfunq 
abLulegen. Die Wiederholung einer Fachbereichsarbeit ist 
unzul~ssig; § 36 Abs. 6 letzter Satz j.st anzuwenden. 

(4:> :.cJenn der Fri.ifunqskandidat. duch die tJJiederholunq der 
F' rüfung nicht besteht, so ist. er zu einer weiteren u.:.i ederho.lunq 
der l:Jrüfuny ber·echtigt. FUr die Fest.lequnq des PrUfunqstermi[1E.'s 
und des Umfanges der zu wiederholenden Prüfung si.nd die Abs. J. bis 
3 sinnqe~Jß anzu~enden. 

(5) Eine letzte Wiederholung kann auf Ansuchen des Prüfungs
kandidaten innerhalb einer Frist von zwei ~ahren nach dem Abschluß 
der Prüfung von der Schulbeh~rde erst.er Inst.anz bewilligt. werden. 
Die Bewilligung darf nur c'3uf Grund eines Gutach tens der 
Prüfungskommission <: § 35 Rbs. 2) bei Vor liegen wicht.iger Gründe 
oder im :-linblick ~ auf die bisher günstigen I_eistungen des 
Prüfungskandidaten während seines Schulbesuchs erteilt werden. Rls 
wichtige GrUnde gelten nur unvorhergesehene oder unabwendbare 
Ereignisse. 

Zusat.zprüfungen zur Reifeprüfung und zur Reife- und 
Befähigungsprüfung 

§ 41. (~) Der Prüfungskandidat der Reifeprüfung oder der 
~elfe- und aef~higungsprUfung kann im Rahmen dieser Prüfungen 
ZusatzprUfungen zur Reifeprüfung (§ 41. Abs. 2 und § 69 Rbs.2 des 
Schulorganisationsyesel.zes und § 1.3 Abs. '2 des Land- und 
forstwirt.schaft.lichen Bundesschulgesetzes:> oder Zusat.zprüfungen zu 
;~eife- und BefähigungsprUfung (§ 98 Abs. 3 und § 1.06 Rbs.4 des 
Schulorganisat.ionsqeset.zes) ablegen, wenn der Geqens'land der 
Zusa t~prüfunq an der betreffenden Schule als Unterr ich tsc:egGnst.::md 
geführt. wird. Er hat sich hiezu spätestens v:i er Wochen vor der 
klausurpr(jfunq beim Schulleiter anzumelden. Der r.Jr(jfunqskom:nission 
(§ 35 Abs .2) gehört. in diesem Fall auch der Lehrer eies 
?rUfungsyeyenstandes der Zusat..:.prdfunq an; er hat jedoch nur' 
hinsichtlich dieses Prüfunqsgegenstandes Stimmrecht, sofern er 
nicht ohnehin Mitglied der PrÜfungskommission ist.. Die 8eurteilun~ 
der L.eist.ungen des Prüfungskandidat.en bei der Zusat.zprüfunq hat. 
keinen Einfluß auf die Gesamtbeurteilung der ~eifeprüfung oder der 
Reife- und Befähigungsprüfung; sie ist jedoch, sofern ctje 
ZusaL::prüfung best.anden wird, im ~eifeLeuqnis oder im 
r<eifepr-üfungs- oder im Reife-und Befähigungsprüfungszeugnis oder 
1n einem gesondert.en Zeugnis LU beurkunden. 

(2) Personen, die eine Reifeprüfung oder eine Reife- und 
2efähigunqspr'üfung einer höheren Schule berei ts erfolyreich 
abgelegt haben, sind auf ihr Rnsuchen von der Schulbehörde erst.er 
Instanz ~ur Rblegunq von Zusat.~prüfungen zur ReifeprUfunq oder zur 
r{eife- und Befähigunqsprüfung einer einer in Betracht. kommenden 
h~heren Schule Luzuweisen. Eine solche Zusat~prüfuna kann auch 
außerhalb der Reifeprüfungst.ermine der betreffenden Schule 
stattfinden. 

(3) Die 
ReifeprUfung 
anzuwenden." 

§§ 35 bis 40 sind 
sowie zu Reife- und 

auf die Zusat.zprüfungen zur 
Bef~hiyungsprUfunq sinngemäß 
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2. Im § 42 Rbs. -L. l+. 6 und 9 wird ci Le Wend unq "Reife-. 
Befähigungs- oder· Abschlußprüfung" durch die Wendung 
"Reifeprüfung. Reife- und Befähiyunqsprüfunq. Befähigllngsprüfunq 
oder Abschlußprüfung ersetzt. 

3. Im § 42 Abs. 3 lautet der zweite Satz: 
"Für Externistenprüfungen. die einer Reifeprüfung, Reife- und 
Bef~higungsprüfung. :Sef~hiyungsprüfung oder Abschlußprüfung ent
sprechen. ist di~ Auf teilung der Prüfungsgegenstände auf Zulas
sungsprüfungen und eine HauptprUfung vorzusehen; wenn gemäß § 3~ 
Abs. 1 Vorprüfungen vorgesehen sind. sind auch für diese Externi
stenprüfung Vorprüfungen vorzusehen." 

4. Im § 42 Abs. 10 lautet der zweite Satz: 
"Bei Externistenpr'üf~mgen, die einer Reifeprüfung, Rei fe- und 
Befähigungsprüfung, Befähigungsprüfung oder Abschlußprüfung 
entsprechen. ist über die Ablegllng der ZulassungsprUfungen und 
allfälliger Vorprüfungen ein Zeugnis auszustellen. auf das § 22 
Rbs. 2 und 8 sinngemäß anzuwenden ist; über die Ab
legung der Hauptprüfung ist ein Zeugnis auszustellen. auf das § 39 
Rbs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden ist." 

5. § 42 Abs. 12 lautet: 
"(12) Wenn ein Prüfungskandidat eine ZUlassungs- oder 

Vorpr-iJfung nicht besteht. ist er von der Prüfungskommission zu 
einer Wiederholung dieser Prüfung zu einem Termin zuzulassen, der 
I)icht weniger als zwei Monale und nichl mehr als vier Monate 
später liegt. Wenn der Prüfungskandidat auch die Wiederholungsprü
fung nichl besteht, ist er zu einer weileren Wiederholungsprüfunq 
zuzulassen. Wenn ein Prüfungskandidat die Hauptprüfung oder. wenn 
eine Unterscheidung in Zulassungs- und Vorprüfungen sowie 
Hauptprüfungen nicht vorgesehen ist, die Externistenprüfung nicht 
besteht. ist er von der PrÜfungskommission zu einer Wiederholungs
prüfung ZUZUlassen; auf die § 40 sinngemäß anzuwenden ist." 

6. § 42 Abs.13 lautet: 
"(13) § 41 über die Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung und 

zur Reife- und Befähigungsprüfung ist auch auf Externistenrei
feprüfungen und Externistenreife- und Befähigungsprüfungen 
sinngemäß anzuwenden." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1,September ~992 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 
bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden Sie treten frühestens mit dem in Rbs.1 bezeichneten 
Zeitpunkt in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgese-tzes ist der Bundes
minister für Unterricht. Kunst und Sport betraut. 
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Begründung 

Die Reform der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen 
bedingt auch eine Reform der Reifeprüfung an diesen Schulen. 
Bereits die Schulversuchsmodelle zur AHS-Oberstufe enthielten 
Vorstellungen über die neue ReifeprUfunq. so 2.B. das Erfordernis. 
eine der mündlichen Teilprüfungen als "Schwerpunktfach" aus einem 
Pf lichtgegenstand Lusammen mi t einem d iesen erg~inzenden 
Wahlpflichtgegen~tand abzulegen. Das Element der vorgezogenen 
Reifeprüfung fand nach der Evaluierung keine allgemeine Zustimung. 
Dazu ergänzend hat die Schulreformkommission in ihrer Beratung 
über die Reform der AHS-Oberstufe am 27.~änner 1986 die Erprobung 
einer sehr i ftlichen Reifeprüfungsarbei t des Schülers im Ver lauf 
der obersten Klasse (Fachbereichsarbeit) in Schulversuchen 
empfohlen. Auch das Arbeitsübereinkamen der Regierungsparteien für 
die laufende Legisiaturperiode schlägt im Rahmen der AHS
Reifeprüfung die Einführung einer Fachbereichsarbeit vor. 

Die nunmehr im dri tten .Jahr laufenden Schulver~";uche zur 
Fachbereichsarbei t haben in wesentlichen Ansätzen ein positives 
Ergebnis gebracht. doch ergaben sich infolye der notwendigen 
Betreuung der Fachbereichsarbeit durch den PrUfer Probleme. Da 
di~se Problem vorerst nicht geltist werden konnten. wurde durch das 
Bundesminister ium für Unterr icht. I<unst und Sport am 16. November 
1989 der r::ntwurf Uber eine neue Rei feprUfunq i.n der AHS ohne 
Fachbereichsarbeit dem Begutachtungsverfahren zugeführt. Bereits 
erste Reak tianen .zu diesem Entwurf Leigten ein starkes Ver lclngen 
nach der Fachbereichsarbeit . Auf Grund dieser Ergebnisse konnten 
in Verhandlungen mit der Bundessektion Höhere Schule in der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst die offenen Probleme im 
Zusammenhang mit der Fachbereichsa~beit gelBst werden. Im Hinblick 
auf die Notwendigkeit einer ehestmöglichen Er lassung der neuen 
Reifeprüfungsverordnung . welcher jedoch weqen der 
Fachbereichsarbei teine Rnderung des Schulunterr ichtsgesetzes 
vorangehen muß. ist die Einbringunq des vorliegenden 
Initiativantrages erforderlich. Da vor der Beschlußfassung der 
SchUG-Novelle das Beyutachtunqsverfahren zur neuen 
Reifeprüfungsverordnung abgeschlossen sein wird. ktinnen 
allfällige Auswirkungen des Beyutachtungsverfahrens auf die 
vorgesehene SchUG-Novelle noch im Rahmen der parlamentarischen 
Beratung Heri.kksichtigung finden. 

Wesentlicher Inhalt der vorgesehenen SchUG-Novelle ist die 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage fUr die Fachbereichsarbeit. 
Diese soll als Vorprüfung abgelegt werden. Im Gegensatz .. zum 
bisherigen System der VorprUfung. welche systematisch ~der 
Reifeprüfung vorgeschaltet worden ist und damit nicht die gleiche 
Wertung genoß. soll nunmehr die VorprUfung als ein Teil der 
Reifeprüfung gelten. Dami t wird auch ein oft vorgebrachter Wunsch 
im Rahmen des berufsbildenden Schulwesens berücksichtigt. Die 
übrigen Punkte des Entwurfes sind im wesentlichen eine Folge 
dieser Neuregelung. 

Im Sinne der Feststellung des Unterr ichtsausschusses i.m AB 
eXIII.GP) unterliegen Folgende Bestimmungen des Artikels I 
besonderen Beschlußerfordernissen des Art.' 14 Abs. 

:10213 
den 
~o 
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8-VG: § 3:5. .im § 37 Rbs. 1 die -Worte "und die n~iheren Vorsehr .i ften 
über die Durchführur:lq der Prüfung auf Grund der §§ 35 bj s 4J. zu 
erlassen (PrUfunqsvorschriften)" . im § 41 Flbs.1 der dritte Sat.~ 
und § 4J. Abs.3. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Ver
zicht auf die Erste Lesung dem Unterrichtsausschuß zuzuweisen. 

329/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 11 von 11

www.parlament.gv.at




